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Beschluss

In der Sache

wrtreten durch die Geschäftsfilhrer

- Attragstellerin und Beschwerdeführerin -

Prozess bewllm ächt[te: Rechtsanwälb Rasch,
An der Asbr 6, 20099 Fhmhrrg,
Gz.:'13000.0253

gegen

verüeten durch den Cieschäft sftlhrer

- Arbagsg€gnerin und Beschwerdegregnerin -

beschließt das Hanseatische Oberlandesgericht - 5. Zvilsenat - durch den Vorsitren<len Richter
am obedandesgericht sbeneck, den Richter am obedandesgericht Riega und den Richbr am
Obedandesgericht Znk am 13.05.2013:

1 . At die sofortige Beschwerde der Afagstellerin vorn 26.02.2013 wird der Beschluss

des Landgerichb llamburg rom 14.02.2013 (Az. 310 O Sd13) in Zfier .t abgeändert und

insorveit wie folgt gefasst:

kn Wege der einstweiligen Verfiigung - der Dringlichkeit wegen ohne mündlicf|e

Verhandlung - wird der Anbagsgegnerin bei lt/bidung eines rom Gericht frir jalen

Fall der Zartiderhandlung fesEusetrenden OrdnurEsgeldes und fflr den Fall, dass

dieses nicht beigetrieben werden kann, eirer Ordnungshaft oder einer Ordnungs-
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haft bis zu sechs lrlbnaten (Ordnungs'geld im Einzelfall höchstens € 250.000.-; Ord-

nungshaft insgesamt hö,chstens zwei Jahre, diese zu vollstrecken an dem Ge-

schäfüfllhrer der Antags gegnerin)

verboten,

Dritten dabei Hitb zu leisten, die Tonauhahmen des Flörspiels ,-.
f im Sinne des S 19a UftG öfienüich zugänglich zu ma'

chen. wie unter der URL

,,hftp//

geschehen.

,.mp3"

2. Die weitergehende BesctMerde wird zurückgerriesen.

3. Von den Kosten d€s Erlassverfahrens haben die Antragsgegrnrin 7/8 und die Antagstell+

rin t/8 zu bagen.

4. Die Kosten der BesclMerde haben die Parteien ieweils zur l'Cllfie zu tragen.

5. Der Gegenstandswert der Beschwerd€ wird auf € festgeseEt.

Gründe:

t.

Die gemäß I ffi7 lZltt.2 ZPO zulässige sofortige Beschwerde der Arrbagstellerin ist nur zum

Teil begründet. Der Verfügungsanspruch der Anbagstellerin besteht nicht lediglich auErund ei-

ner l-laftung als Störer, sondem vielmehr wegen einer Beihilfe der Antragsg€nerin an der Öffenüi-

chen ägänglichmachung des urhebenechüich geschliEten streitgegenstilndlichen l-lörspiels; ei-

ne täterschafriche Urheberrechtsverletrung der Antragsgegnerin ist allerdings nicht glaubhaft gc

macht. lm Einzelnen:

1. Die Anbagstellerin hat glaubhafi gemacht, dass die grundsätrlichen VoraussetrurEen eines

Unterlassungsanspruchs aus S 97 | 1 urhc vodiegen, wie das Landgericht zutrefiend bstge
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sts|fi hat. Der senat nimmt insoweit zur vermeidurg raon wiedeöolungen zunächst auf die zu_

treftnden Ajsfiihrungen der Kammer im angegrifienen Beschluss Bezug. Alerdings ist er-
gänzend anzumerken, dass eine öfienüiche ajgärElichmachung durch den Arbieter von sper
ch€fplaE im hternet (Fil+Hosting- oder webhosting-Dienst) ledglich in A.rsnahmefällen b€_

reib dadurch erfolgt, dass eine Datei mit einem urhebenechüich geschütrten krhalt über eine

bestimmte URL von einem Speicherplatr dieses Webhmters abrubar ist.

a) Der senat hierzu in seinem urteil vom ',43.2012 (5 u 4111 1) in Bezug auf einen anderen FF

lel-losting-Dienst aus geführt:

a. Das Landgerichts ist zu Recht da\on aGgegangen, dass die streitgegenständtichen wefte 0eden-
fälls) in dem Moment i.s.v s 19 a urhc ölbnÜich zugänglich gernacht worden sind, in d€m die je.

rveiligen Rapidshare-Links im Rahmen 
',on 

Do nloadlinksemmlungen im Intemet d,itten perso-

nen uneingeschränkl zur Vediigung gestellt $,oden sind. Di6er Aufiassung tritt der Senat bei. An

seiner früheren Rechtsaulfassung, ein öftnüiches Zrgänglichmahen i.S.v S i9 a UrhG sei be_

teils mit dem Einstellen der als rachts\€detzend b€anstan(bnden Werke in den Oi€nst Rafidsha-

te \€rwirklicht, hält der Senat nicht mehr bst.

aa. Bei seiner gegsnteiligen Rechlsaufüssung war der Senat in d€r Entsch€idung ,RapiGhar€ l.
(Senat MMR 2008, 823 fi - Rapidshare l) da\on ausgegangen, dass der Denst d€r Beklagten

zu 1. ganz oberwiegend auf rechtswidrige Nulzung ausgerichtet ist, 80 (bss bereits in einem

Upload auf Rapidshare letztlich eine eindeutige Ä't eckausrichlung zu sehen sei, den Link nach-

blgend der öfientlichkeit zugänglich zu machen. Vor diesem Hintergrund war es n*h Aufias-

sung des Senats get€chtbrtigt, den Zeitpunkt des öfientlichen Zrgänglichmachens rDrzurßrle-

gen. (... )

bb. Seitdetn haben sich die Nutzungsgewohnheilen im Intemet erheblich brtentwickelt. De M69-

lichkeiten, Oateien nichl nur (lokal) auf dem eigenen pC, sondem auf Senem dritter Untemeh-

men (dezentral) "im Netz" zu speichem, sind seitdem erheblich bngeschrltten und auch oftn-
siv beworben norden. So hat - dies isl den Senatgmitgliedem aus eigener Kennlnis bekannt -
etwa der Computerhersteller Dell mit dern Ve*auf eines Geräts im fbrbst 2009 die Möglich-

keit be\,,,oöen, die reg€lmäßig notw€ndigen ,backups"des Datenb€stands nicht lokal auf dem

Gerät, sondem dezentral auf elnern Ser\er des Unlemehmens im Netz sbzulegen und dieser

Option durch eine (zunächst) kostenfreie Nutzung Atträkti\ität \€rliehen. Der Senal g€ht rück-

blickend nunmehr da\on aus, dass auch bereits zu (bm &ilpunkt cler hier rele\€nten Verlel-

zungshandlungen Ende 2009/Aniang 2010 de|artige Nutzungsmitglichkeiten deutlich stärker

im Vordringen waren und deGn ä eckmäßigkeit auch den allg€meinen Verkehßkr€isen zuneh-

msnd stärker in das Belvusstsein g€langt ist, als der Senat dies noch in seiner Entscheidung

.Rapidshare f zu Grunde legen konnte.
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cc. vor diesem Hinteagrund ist es einem Anbieter ron dezontralem sp€ich€Jplatz im l€tz häufg
.icht mehr \€rlässrich mögrich, mit \ßrt€tbar€m Aufimnd und ohne urzurässigen Eingrit in ge.

sch0tzre Rechtspositionen d€s Nutreß (uöeber'€chüich) zurässige \on unzurässig€n spei-
ch€rio.gängen unt€rscheidsn könn€n. ln der heute p'opagierten Ara d€s 'crotJdcoanMing ',

aber auch schon in der \orgelageJten Phese des Überyangs \on ausschließlich lokalen zu stär-

ker dezentralisienen Arbeits- und speichenoqängen liegt es auch flir einen ausnahmslos

echtstreuen Nutzer keineswegs mehr bm, z.B. seine sammlung \on Lieblingsmusikstiicken

bei einem webhosler zu sp€ichem, um sie überall ron seinen Motflgeräten aus zl€6ngtich zu

haben oder nur, um dezenlral eine sicherungskopie rozuhaltan. Denn die unbeschönkte ver-
fügbarkeit aller Daten übera[ ist g€räde das charakteristikum d€r gegenwänigen lr-t{utzungs-

gaiohnheiten. selbst wenn sich hierfitr lonangig an(bre Diensle anbieten sollten, eßcheint

es dem senat nicht mehr als bm liegend, dass auch der Dienst Rapidsha@ für eine d€rarlige

AuEabenerfilllung ohne weiteres geeignet isl und <leshalb nahe li€end in Anspruch genorn-

men *erden kann. (...)

gg. zumindesl unter Benlcksichtigung der Gesetzestage in s s3 vt urhc lässt tor diesem Hinter-

grund allein der UPload eines uöeb€r€chtlich geschützten Wefies auf den Denst einos Share.

hoeters wie der Beklagten zu 1. keinen l€rLtEslichen RockschlusE (mehr) zu, dass es sich

hierbei zwingend um eine ohne Zlstimmung des Rechtsinhabe6 erbtgte ßchtEwidrig€ Nut-

zung han(bln muss. (...)

lj. Oie streitgeg€nständlichen Dateien sind allesamt in Link8$sourcen flir einen gdßeren pemo,

nenkreis öftntlich zugänglich g€macht woden. Denn sie sind dod \on (bn Klägprinnen bzw.

\Dn den \on ihnen eingeschallelen Untemehmen gerade gefunden $toden.

b) Hier hat die Arbagstellerin nicht angefiihrt, dass der Dienst der Artragsgegnerin üben yie.

gerd zur Speicherung und anschließerden unzulässigen öfienüichen ZrgänglichmachurE

urhebenechüich geschütrter hhalte veruendet werde. Die Anbagstellerin hat aber glauF

haft gemacht, dass die aus dem Tenor ersichüiche URL, db zum Speiche@aE der Datei

mit dem streitgegenstalndlichen Flärspiel filhrte, von ihr auf der ersichüich allgemein zugäng-

lichen hternetseite "www '.to" aufgefunden wurde, auf der sämtliche Folgen der Flör-

spielreih,e , '" zum Streaming-On-Demand zur Verfiigung gestellt wurden. J+
denfalls damit wurde die Datei mit dem sfeitgegenständlichen Flörspiel öffenüich zwäng-

lich gemacht.

c) Dahinstehen kann hier, ob eine Haftung des Arbieters eines File-Hosting-Dienstes dane.

ben grundsätrlich voraussetrt, dass diesem vom Rechteinhaber die e)(aKe Fundstelle ei-

ner im lntemet aufgefunden URL mitgeteilt wird, die zu einem Speicherplatz führt, unter


